
In ihrer Koalitionsvereinbarung vom
20. Oktober 1998 haben sich die
Regierungsparteien SPD und Bünd-

nis 90/Die Grünen darauf verständigt,
eine Altfallregelung für Flüchtlinge mit
langjährigem Aufenthalt zu schaffen.
Wörtlich heißt es im Koalitionsvertrag:
»Wir wollen gemeinsam mit den Län-
dern eine einmalige Altfallregelung errei-
chen.«

Kaum war die Koalitionsvereinbarung
unterschrieben, meldete sich bereits der
Vorsitzende der Innenministerkonferenz,
der rheinland-pfälzische Innenminister
Zuber, zu Wort und veröffentlichte das
Denkmodell einer künftigen Altfallrege-
lung. Die in den Raum gestellten Stich-
tage (1. Januar 1990 für Alleinstehende,
1. Juli 1993 für Familien mit Kindern)
und die weiteren Rahmenbedingungen
waren so eng gefaßt, daß nur wenige
Flüchtlinge begünstigt gewesen wären.

Inzwischen hat die Innenministerkonfe-
renz am 20. November 1998 beschlos-
sen, daß eine Arbeitsgruppe auf Minister-
ebene die Frage einer Altfallregelung
prüft und »ggf. Grundsätze von Rege-
lungen über den Aufenthalt bestimm-
ter Gruppen von Asylbewerbern mit
langjährigem Aufenthalt erarbeitet«.

Warum wir für eine 
großzügige Regelung sind

Die geplante Altfallregelung muß
klar und großzügig sein. Klar,
damit langwierige Folgeausein-

andersetzungen um ihre Auslegung ver-
mieden werden und großzügig, damit sie
ihren humanitären Zweck erfüllen kann.
Beides liegt im wohlverstandenen öffent-
lichen Interesse:

■ Die lokalen Ausländerbehörden wür-
den von aufwendigen und im Vollzug
der Abschiebung große Schwierigkei-
ten machenden Fällen befreit. Häufig
ist es auch für die Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeiter der Behörden

nicht nachvollziehbar und im Einzel-
fall schwer verkraftbar, kraft Gesetzes
gezwungen zu sein, Menschen nach
langjährigem Aufenthalt abzuschie-
ben. Oftmals sind die Betroffenen in
den Gemeinden längst integriert. Die
Behörden sehen sich dem vehementen
Widerstand von Nachbarn, Lehrern
und Freunden der Abzuschieben-
den gegenüber, die den Behörden Un-
menschlichkeit vorwerfen.

■ Eine großzügige Altfallregelung wür-
de das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge, die
Justiz und die Petitionsausschüsse der
Parlamente entlasten.
Während die Verfahrensrückstände
beim Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge in den letz-
ten Jahren weitgehend aufgearbeitet
werden konnten, gibt es weiterhin
einen Verfahrensstau bei den Verwal-
tungsgerichten. Ein Asylverfahren, das
von den Verwaltungsbehörden zügig
durchgeführt wird, nicht aber bei den
Gerichten, bleibt ineffektiv. Es ist nicht
nachvollziehbar, daß das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Grund-
satzentscheidung zum Asylrecht vom 
14. Mai 1996 einerseits der Beschleu-
nigungsmaxime quasi einen verfas-
sungsrechtlichen Rang einräumt und
die extrem kurzen Fristen des Asylver-
fahrensgesetzes für verfassungskon-
form hält, wenn zugleich eine zügige
Entscheidungspraxis im Justizbereich
nicht gewährleistet ist. Durch die lan-
ge Dauer der Asylverfahren entsteht 
in der Praxis Integration. Folgt nach
vielen Jahren doch noch die Abschie-
bung, dann ist dies in der Regel mit
besonderen Härten verbunden.
Im öffentlichen Interesse liegt es 
auch, die Belastung der Verwaltungs-
gerichte mit Asylverfahren zu redu-
zieren. Der Anteil der Asylverfahren
an den Eingängen der Verwaltungs-
gerichte lag im Jahr 1997 bei 43,1%
der Hauptsacheverfahren bzw. 29,5%
der Eilverfahren. Die alte Bundes-
regierung hat den Anteil der Asylver-
fahren an der tatsächlichen Belastung

der Verwaltungsgerichte auf etwa
40% geschätzt (Bundestagsdrucksa-
che 13/11329).

Was wir fordern

PRO ASYL hat bereits vor der
Bundestagswahl gemeinsam mit
Kirchen, Gewerkschaften, Wohl-

fahrtsverbänden und Initiativgruppen
eine zweiteilige Altfallregelung gefor-
dert. Flüchtlinge (auch solche ohne
Status), die länger als 5 Jahre in Deutsch-
land sind, sollen eine Aufenthaltsbefug-
nis erhalten. Darüber hinaus soll auch
die Justiz entlastet werden. Ausländerin-
nen und Ausländer, deren Verfahren be-
reits vor dem 14. Mai 1996 anhängig
war und es zur Zeit noch ist, sollen eben-
falls eine Aufenthaltsbefugnis erhalten.
Mit dem 14. Mai 1996 haben wir als
Symboldatum den Tag des Grundsatzur-
teils des Bundesverfassungsgerichts zum
neuen Asylrecht gewählt.

Daneben hält PRO ASYL eine gesonder-
te Altfallregelung für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge für notwendig.
Diese sollen nach wesentlich kürzerer
Zeit eine Aufenthaltsbefugnis erhalten
können, weil Kinder und Jugendliche
zum einen sehr schnell wissen müssen,
wie es mit ihrer Zukunftsperspektive
aussieht und zum anderen Integration im
Jugendalter durch Schulbesuch und
Freundschaften sehr schnell voranschrei-
tet. Es handelt sich zudem um einen
überschaubaren Personenkreis, bei dem
die Zahl der Abschiebungen in der Pra-
xis in den letzten Jahren nicht allzu hoch
lag. Auch sind die Neuzugänge unbeglei-
teter Minderjähriger in den letzten Jah-
ren drastisch zurückgegangen.

Für eine großzügige Altfallregelung
PRO ASYL aktuell



Klar und großzügig: 
weder Rechenexempel 

noch Klientelpolitik

Die Art und Weise, wie sich ins-
besondere einige Länderinnen-
minister zur geplanten Altfall-

regelung geäußert haben, weckt Be-
fürchtungen. Die Innenminister einiger
sozialdemokratisch regierter Bundeslän-
der wollen offensichtlich eine nur hin-
sichtlich der Stichtage veränderte Neu-

auflage der letzten Altfallregelung. An-
dere Politiker lehnen Stichtagslösungen
ganz ab und möchten nur bestimmte
Gruppen begünstigt sehen. So nannte
etwa Sachsens Innenminister Hardraht
(CDU) Menschen, die im Asylverfahren
abgelehnt wurden, »aber trotzdem we-
gen unzumutbarer Zustände im Heimat-
land nicht zurückkehren können«, und
meinte damit Christen aus Staaten, wo
ihnen die materielle Existenzgrundlage
entzogen wird. PRO ASYL befürchtet,

daß die politische Diskussion auf diese
Weise zu einem Rechenexempel wird
(Wieviele Menschen würde ein bestimm-
ter Stichtag begünstigen?) oder bestimm-
te Klientelinteressen sich gegenseitig
blockieren (Akzeptierst Du meinen Chri-
sten, akzeptiere ich Deinen Kurden oder
gar niemanden.)

Versuche, bereits von vornherein be-
stimmte Personengruppen von der Inan-
spruchnahme einer Altfallregelung aus-

■ Der afghanische Flüchtling N. hat
im Juni 1992 einen Asylantrag ge-
stellt, der im Dezember 1993 abge-
lehnt wurde. Das Verwaltungsgericht
gewährte im Jahr 1995 wenigstens
Abschiebungsschutz nach § 53 Abs. 4
AuslG. Nachdem beide Seiten die Zu-
lassung der Berufung beantragt hat-
ten, wurde das Verfahren beim Ober-
verwaltungsgericht durch einen Ver-
gleich abgeschlossen und im Ergebnis
ein Abschiebungshindernis nach §53
Abs. 6 Satz 1 AuslG festgestellt. Der
Flüchtling ließ sich auf diese schwäch-
ste Form des Abschiebungsschutzes
schließlich ein, weil er die jahrelange
Ungewißheit nicht mehr ertragen
konnte. Eine Rückkehr nach Afghani-
stan ist weder zumut- noch abseh-
bar. Mit seiner lediglich kurzfristigen
Duldung und darüber hinaus einer
Körperbehinderung kann er an sei-
nem Wohnort in Leipzig, wo die Ar-
beitsplatzsituation besonders schwie-
rig ist, keine Arbeitserlaubnis erhal-
ten.

■ Die Roma-Familie R., Eheleute mit 4
Kindern, geflohen aus dem Kosovo,
lebt seit 1991 in München. Die Asyl-
verfahren sind längst rechtskräftig 
mit der Ablehnung abgeschlossen.
Seit mehr als 3 1/2 Jahren wird der
Familie lediglich ein Ausreiseschein in
die Hand gedrückt, der immer nur um
3 Monate verlängert wird. Seit An-
fang 1994 versucht die Familie, beim
jugoslawischen Konsulat Ersatzdoku-
mente zu bekommen, erhält diese je-
doch nicht. Die Ehefrau mußte sich
während ihrer traumatischen Erlebnis-
se vor der Flucht aus dem Kosovo in

Therapie begeben. Duldungsanträge wa-
ren bislang erfolglos.

■ Die kurdische Frau Ö. mit 7 Kindern
zwischen 6 und 23 Jahren lebt seit 1990
in der Bundesrepublik. Der Ehemann ist
aus Angst vor der Abschiebung nicht
mehr bei der Familie. Asylantrag und
Folgeantrag wurden abgelehnt, ebenso
eine Petition beim Landtag. Ein Kind 
ist in Deutschland geboren. Die Familie
konnte die letzte Altfallregelung nicht in
Anspruch nehmen, weil das Familienein-
kommen nicht für die große Familie aus-
reicht.

■ Der Vietnamese T. floh im Dezember
1990 nach Deutschland und wurde im
Asylverfahren erst 1995 abgelehnt. Das
Heimatland weigert sich seither, Heim-
reisepapiere auszustellen. T. ist seit 6 Jah-
ren erwerbstätig und bezieht keine Sozi-
alleistungen. Nachdem ihm vor kurzem
die Verlängerung der Arbeitserlaubnis
abgelehnt wurde, muß er nun Arbeits-
losengeld beantragen. 

■ Die Familie A. aus der Türkei, einge-
reist 1988: Ihr Asylverfahren ist immer
noch nicht abgeschlossen. Da sie Sozial-
hilfe bezog, wurde eine Aufenthaltser-
laubnis auf der Basis der letzten Altfall-
regelung nicht erteilt. Seitdem war der
Vater zweimal erwerbstätig. Die letzte
Stelle verlor er wegen Konkurses der Fir-
ma erst vor kurzem. Da die Familie 6 Kin-
der hat, wird sie längerfristig auf ergän-
zenden Bezug von Sozialhilfe angewie-
sen sein. Kindergeld erhält sie wegen des
noch laufenden Asylverfahrens nicht.

■ Die Familie C., Ahmadiyya aus Paki-
stan, floh vor der Verfolgung dieser
religiösen Gemeinschaft im April 1990
nach Deutschland. Das Asylverfahren
der Familie wurde erst 1998 rechts-
kräftig negativ abgeschlossen. Eine
Petition ist anhängig. Vater, Mutter
und 4 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jah-
ren haben sich am Wohnort gut inte-
griert, Kindergarten und Schulen be-
sucht und sind in Vereinen aktiv. Eine
Rückkehr nach so langer Zeit wäre ins-
besondere für die Kinder eine Kata-
strophe.

■ Die Familie A., Armenier aus der
damaligen Sowjetunion, reiste im
August 1990 in die Bundesrepublik
ein. Ihr Asylverfahren wurde erst am
30. September 1998 endgültig ab-
gelehnt, ein Antrag auf Zulassung 
der Berufung scheiterte im Novem-
ber. Eine Petition ist anhängig. Die 
12- und 13-jährigen Kinder haben alle
wesentlichen Bildungserfahrungen in
Deutschland gemacht und besuchen
das Gymnasium. Frau A. ist Pädagogin
mit Hochschulabschluß. Sie hatte aber
aufgrund ihres Status‘ bislang keine
Chance auf eine Arbeitserlaubnis.

Eine großzügige Altfallregelung, die
im wesentlichen die Aufenthaltsdauer
als Maßstab nimmt, könnte diesen
Menschen eine Zukunft geben.

Um diese Menschen geht es



zuschließen, haben gewissermaßen Tra-
dition. Bereits in ihrem Beschluß vom
29. März 1996 zur damaligen Altfall-
regelung (irreführend »Härtefall-Rege-
lung« genannt) hatte die Innenminister-
konferenz Einvernehmen darüber pro-
tokolliert, daß die Regelung nicht für
ausreisepflichtige Staatsangehörige aus
der Bundesrepublik Jugoslawien gelten
sollte. Damit nahm man eine beträchtli-
che Zahl von Kosovo-Albanerinnen und
-Albanern, die die Bedingung eines
mehrjährigen Aufenthalts bereits damals
erfüllt hatten, aus der Regelung heraus.
Dem Milosevic-Regime wurden bis zum
Inkrafttreten des Flugembargos trotz ab-
sehbarer Eskalation im Kosovo diejeni-
gen frei Haus geliefert, die eine Aufent-
haltsbefugnis hätten erhalten müssen.

■ PRO ASYL betont demgegenüber:
Für die Herausnahme von Staatsan-
gehörigen aus bestimmten Herkunfts-
staaten aus einer kommenden Altfall-
regelung gibt es keinen akzeptablen
Grund. Den Betroffenen darf auch
nicht das Verhalten ihres Heimat-
staates zur Last gelegt werden, selbst
wenn dieser – etwa durch die Verwei-
gerung der Ausstellung eines Passes –
ein Faktor dafür ist, daß die Betroffe-
nen sich noch im Bundesgebiet aufhal-
ten. Denn die von solchen Praktiken
Betroffenen können in der Regel auf
das Verhalten ihres Staates keinen
Einfluß nehmen. Ein Ausschluß von
der Altfallregelung würde ihrer huma-
nitären Intention grundsätzlich wider-
sprechen.

■ Auch Flüchtlinge aus Bosnien-Herze-
gowina sollten von einer Altfallrege-
lung nicht ausgenommen werden. In
Deutschland befinden sich noch etwa
80.000 Menschen dieser Personen-
gruppe. Oftmals wird argumentiert, es
habe sich bei den bosnischen Kriegs-
flüchtlingen nur um eine vorüberge-
hende Aufnahme gehandelt, aus der
man keinen moralischen oder rechtli-
chen Anspruch für die Zukunft her-
leiten könne. Deshalb müßten sie nun
zurück.

Dem ist entschieden zu widersprechen.
Der Status der bosnischen Kriegs-
flüchtlinge wurde von den politisch
Verantwortlichen bewußt im Unkla-
ren gelassen.  Die eigens für solche
Fälle geschaffene Regelung des §32a
Ausländergesetz (AuslG) wurde nicht

auf sie angewandt. Wo immer Opfer
der »ethnischen Säuberungen«, der
Kriegsverbrechen und gezielter Inhaf-
tierungen einen Asylantrag gestellt
hatten, blieb ihre Akte ohne Entschei-
dung liegen. Bei vielen der Betroffenen
handelt es sich aber um Flüchtlinge,
nicht nur Asylantragsteller. Denn vie-
len hätte der Flüchtlingsstatus nach
der Genfer Flüchtlingskonvention und
damit eine Anerkennung nach §51
AuslG zugestanden. Für ihre jetzige
Situation hätte dies bedeutet, daß ihre
Anerkennung nicht widerrufen wer-
den dürfte, wenn sie sich auf »zwin-
gende, auf früheren Verfolgungen be-
ruhende Gründe« berufen können,
um die Rückkehr abzulehnen. Für
Lagerhäftlinge, vergewaltigte Frauen
und andere Traumatisierte liegt die
Notwendigkeit auf der Hand.

Unter den jetzt noch in Deutschland
lebenden Flüchtlingen aus Bosnien
sind überwiegend Menschen, die der-
zeit nur unter unzumutbaren Bedin-
gungen zurückkehren können. Daß
der größte Teil der Flüchtlinge bereits
zurückgekehrt ist, läßt nicht einfach
den Schluß zu, daß für die anderen
eine Rückkehr ebenfalls ohne Proble-
me möglich ist. Denn unter ihnen be-
finden sich mit ehemaligen Lagerhäft-
lingen, Deserteuren, älteren Menschen
ohne Unterstützungsmöglichkeit so-
wie durch die Kriegserlebnisse trau-
matisierten Menschen solche, denen
eine Rückkehr nur dann möglich ist,
wenn auch die Umstände in Bosnien
sich weiter verbessern. Eine Reihe
anderer europäischer Staaten hat da-
her und aus praktischen Gründen die
Konsequenz gezogen, Flüchtlingen aus
Bosnien nach einigen Jahren des Auf-
enthaltes ohne weitere Bedingungen
ein Daueraufenthaltsrecht einzuräu-
men. Da zur Zeit nicht absehbar ist,
ob die Innenminister des Bundes und
der Länder sich in Sachen Bosnien-
Flüchtlinge auf eine eigene humani-
täre Regelung einigen können, kann
nicht weiter gewartet werden. Die
Menschen brauchen Planungssicher-
heit für ihre Zukunft. Sie sollten von
der Altfallregelung Gebrauch machen
können.

Altfallregelung

»Die Justiz wird durch eine ›Altfall-
regelung‹ entlastet. Ausländerinnen
und Ausländern, deren Verfahren seit
dem 14. Mai 1996 (Datum des Grund-
satzurteils des Bundesverfassungsge-
richts) anhängig sind und deren Ver-
fahren zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Änderung noch gerichtlich
anhängig sind, wird eine Aufenthalts-
befugnis erteilt. 

Überdies wird aus humanitären Grün-
den eine Altfallregelung für Flücht-
linge (auch solche ohne Status), die
länger als 5 Jahre in Deutschland sind 
(z. B. Flüchtlinge aus Bosnien-Herze-
gowina, Restjugoslawien), erlassen.
Ihnen ist eine Aufenthaltsbefugnis zu
erteilen.«

Auszug aus den »Mindestanforde-
rungen an ein neues Asylrecht«, Mai
1998, herausgegeben von PRO ASYL
mit Unterstützung von: Arbeiterwohl-
fahrt Bundesverband e.V.; Bundes-
arbeitsgemeinschaft »Asyl in der Kir-
che«; Deutscher Caritasverband e.V.,
Abt. Migration: Deutscher Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband, Gesamtver-
band e.V.; DGB Bundesvorstand, Refe-
rat Migration; Diakonisches Werk in
Hessen und Nassau; Ökumenische
Diakonie; Ev. Frauenarbeit in Deutsch-
land e.V.; Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck, Arbeitsstelle für den Dienst
in den Gemeinden an Ausländern,
Aussiedlern, Asylsuchenden; Ev. Kir-
che der Pfalz, Der Ausländerbeauf-
tragte; Ev. Kirche im Rheinland;
Humanistische Union e.V.; Interkultu-
reller Beauftragter der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau; Pax Christi, Inter-
nationale Friedensbewegung – Deut-
sche Sektion; terre des hommes
Bundesrepublik Deutschland e.V. und
Verband binationaler Familien und
Partnerschaften, iaf e.V.



Negative Erfahrungen 
mit der letzten Altfallregelung

und Konsequenzen

Klar und großzügig sollte die ge-
plante Altfallregelung auch im
Unterschied zur letzten Regelung

dieser Art aus dem Jahr 1996 sein. Mit
20.000 Begünstigten hatten damals die
Innenminister gerechnet. Allerlei Be-
dingungen, die die Betroffenen letztlich
nicht erfüllen konnten, schlossen jedoch
viele in der Praxis aus. Das Resultat:
Lediglich etwa 7.800 Aufenthaltsbefug-
nisse wurde ausgestellt, in der 2 Millio-
nen-Stadt Hamburg zum Beispiel 72, 
in Mecklenburg-Vorpommern ganze 9.
Zur Hürde für viele wurde die Regelung,
daß Antragsteller nachweisen mußten,
daß der Lebensunterhalt für den gesam-
ten Haushalt durch legale Erwerbstätig-
keit gesichert werden kann. Oftmals
aber war den Betroffenen zuvor die Ar-
beitserlaubnis mit dem Hinweis, daß Be-
vorrechtigte auf dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stünden, verweigert worden.
Arbeitgeber, die bereit sind, Stellen mit
Menschen zu besetzen, die zumeist nur
kurzfristige Duldungen haben, sind sel-
ten. Die Behördenpraxis ist darauf an-
gelegt, die Betroffenen nicht aus der So-
zialhilfeabhängigkeit herauskommen zu
lassen. Es ist unfair, einerseits die Desin-
tegration von Flüchtlingen durch gesetz-
liche Bestimmungen zu fördern und
dann die Integration in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt sowie ein Leben
ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe
zum Kriterium für eine Altfallregelung
zu machen. Zumindest muß den Antrag-
stellern eine Chance gegeben werden, in-
nerhalb eines großzügig bemessenen
Zeitraumes eine Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen und sich auf eigene Beine zu
stellen.

Von der Anforderung, den Lebensun-
terhalt aus eigener Erwerbstätigkeit zu
sichern, sollten faire Ausnahmen ge-
macht werden: Bei Auszubildenden, bei

Alleinerziehenden, die ihre Kinder be-
treuen müssen, bei Erwerbsunfähigen
und bei Familien mit Kindern, die auf
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
angewiesen sind. Von der letzten Alt-
fallregelung waren in vielen Bundeslän-
dern größere Familien ausgeschlossen,
wenn sie zum Beispiel trotz mehrerer
erwerbstätiger Mitglieder nicht vollstän-
dig von ergänzender Sozialhilfe unab-
hängig werden konnten. Kindersegen
darf aber im Sozialstaat nicht zum
ausländerrechtlichen Verhängnis wer-
den, so auch der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof in einem Urteil vom 24. Sep-
tember 1997 (Az.: 1 S 103/96).

Für die Bedingung, ausreichenden Wohn-
raum nachzuweisen, gilt ähnliches. Es
darf sich nicht zum Nachteil auswirken,
wenn es etwa aufgrund der Größe der
Familie nicht sofort gelingt, ausreichen-
den Wohnraum anzumieten, ohne gleich-
zeitig wieder ergänzende Sozialhilfe in
Anspruch nehmen zu müssen. In Nord-
rhein-Westfalen gab es bereits zur Alt-
fallregelung 1996 einen vernünftigen
Erlaß, der regelte, daß ausreichender
Wohnraum auch in einer Gemeinschafts-
unterkunft nachgewiesen werden konn-
te.

Die geplante Altfallregelung sollte auch
diejenigen einbeziehen, die sich nicht
durchgehend »legal« oder »geduldet« im
Lande aufgehalten haben. Andernfalls
schlösse man aus, daß z.B. Fälle von
Menschen im Kirchenasyl gelöst werden.

Inakzeptabel ist auch eine Regelung, 
die Antragsteller ausschließen will, die
angeblich ihre Abschiebung vorsätz-
lich hinausgezögert haben, etwa durch
die Stellung von Asylfolgeanträgen. Im
Rechtsstaat darf niemandem zur Last ge-
legt werden, daß er vorhandene Rechts-
mittel ausschöpft.

Was ist zu tun?

■ Setzen Sie sich mit uns gemeinsam für
eine klare und großzügige Altfallrege-
lung ein.

■ Wenden Sie sich mit konkreten Einzel-
fällen an Ihre lokalen Bundes- und
Landtagsabgeordneten. Machen Sie
klar, was eine engherzige bzw. großzü-
gige Altfallregelung für die Betroffe-
nen, die Sie kennen, bedeuten würde.
Die meisten Abgeordneten verlassen
sich auf die Fachleute in ihren Partei-
en, d.h. die Innenpolitiker. Entlassen
Sie Ihre Abgeordneten nicht aus der
Verantwortung. Wenden Sie sich mit
demselben Anliegen auch an die Par-
teien.

■ Schreiben Sie ebenso mit Fallbeispie-
len an den Innenminister Ihres Bun-
deslandes. Die Innenminister haben
angekündigt, bei einer Sonderkonfe-
renz Ende Februar die Weichen zu
stellen.

■ Gehen Sie in den nächsten Wochen
mit Einzelfällen an die Öffentlichkeit.
Viele der Betroffenen sind sehr gut in
der Lage, sich selbst zu vertreten und
verfügen über ausreichende Sprach-
kenntnisse.

Handeln Sie schnell. Denn auf Beamten-
ebene fallen Vorentscheidungen bereits
in den nächsten Wochen.
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